
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshop Leistungserfassung und Honorarabrechnung. 
 
Sehr verehrte Damen und Herren, 
 
ein alltägliches Szenario soll uns durch diesen Workshop führen. 
 
Hierbei verwenden wir laufend das Programm COLLEGA-Kanzlei. 
 
Ziel ist es, Ihnen zu zeigen, wie in einer Kanzlei 
 
¾ die Anlage neuer Mandanten,  
 
¾ die Erfassung von Leistungen, 
 
¾ die Erfassung von Aufträgen, 

 
¾ die Erstellung von Rechnungen 

 
¾ die laufende Vor- und Nachkalkulation  

 
¾ die Rentabilität von Tätigkeitsschwerpunkten 

 
¾ die Ertragskraft einzelner Mandanten und Mandantengruppen 

 
¾ die Optimierung des Kanzleiertrags 

 
 
schnell, einfach aber doch sehr wirkungsvoll festgestellt und verbessert  werden können. 
 
Leistungserfassung gehört in den meisten Kanzleien zum Alltag, daher gilt es, den 
Zeitaufwand hierfür möglichst niedrig zu halten. 
 
„Rechnungsschreibung ist meine Lieblingsbeschäftigung, nur soll es wenig Zeit kosten“, ist 
das Motto eines der Mitentwickler von COLLEGA-Kanzlei. 
 
Zufrieden darf man aber nicht damit sein, dass die Leistungen erfasst und die Rechnungen 
geschrieben sind.  
 
Eine Steuerkanzlei ist ein Wirtschaftsunternehmen, das seinen Erfolg planen und optimieren 
muss.  Und auch das soll nicht viel Zeit kosten und dennoch wirkungsvoll geschehen. 
 
Um Ihnen das  zu demonstrieren, wurden diese Arbeitsunterlagen erstellt, nach denen wir in 
den nächsten 90 Minuten vorgehen werden. Sie sind eingeladen, sich nebenbei Notizen zu 
machen und vor allem festzuhalten, wie viel Zeit für die einzelnen Aktionen benötigt wird. 
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Ein neuer Mandant  
 
Um für einen Mandanten Leistungen erfassen zu können, müssen dessen Stammdaten 
eingegeben werden. 
 
Name: Mustermann 
Vorname: Max 
geb. am: 30.06.1952 
Familienstand: verheiratet 
seit: 16. Mai 1985 
Religion: rk., am 15. Juni 2001 aus der Kirche ausgetreten 
Beruf: Hausbesitzer 
PLZ/Wohnort: 80333 München 
Strasse: Musterstrasse10 
Tel.: 089/2222222 
Fax: 089/2345671 
E-Mail: Mustermann@t-online.de 
Name Ehefrau: Musterfrau 
Vorname Ehefrau: Eva 
geb. am: 13. August 1954 
Religion: ev. 
Beruf: kfm. Angestellte. 
 
Der Mandant bekommt die Mandanten-Nummer 45678. 
 
Wir brauchen für die Leistungserfassung nur die fett gekennzeichneten Stammdaten, da 
heute noch eine Vorschussrechnung raus muss, erfassen wir nur diese. Den Rest holen wir 
später nach. 
 
Programm Adressverw/Neu. 
Erst prüfen wir, ob die Adresse schon angelegt ist. 
Dann geben wir die fetten Daten der neuen Adresse ein. 
Wir ordnen den Mandanten der COLLEGA- Test- Kanzlei zu und tragen dort die Mand. Nr. 
ein. 
 
 
 
Erfassen Stammdaten fett: Beginn: ..........................................................Uhr 
 Ende: .............................................................Uhr 
 
Erfassen Rest: Beginn: ..........................................................Uhr 
 Ende: .............................................................Uhr. 
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Vorschussrechnung 
 
Bei neuen Mandanten ist es Kanzleiübung, vor Beginn jeder Arbeit einen Vorschuss zu 
berechnen, um zu vermeiden, dass man lange Honorardiskussion hat. 
 
Wir starten des Programm Rechnungen/neu. 
 
Dort erfassen wir die Rechnung über einen Honorarvorschuss von € 1.000,-- für die 
Erstellung der Einkommensteuererklärung 2001 einschließlich Anlagen und drucken die 
Rechnung sofort aus. 
 
Die Vorschussrechung können wir ganz gezielt bei der Schlussrechnung in Abzug bringen, 
wenn wir sie fakturieren. 
 
Fakturieren bei COLLEGA-Kanzlei heißt: 
 
¾ Die Rechnung ist endgültig. 

 
¾ Die Rechnungsendwerte werden an die Buchführung abgegeben (derzeit DATEV® 

oder FibuNet®).  
 
¾ Noch nicht fakturierte Rechnungen können beliebig geändert werden. 

 
¾ Fakturierte Rechnungen können nur durch eine Storno-Rechnung geändert werden.  

Das Programm COLLEGA-Kanzlei gibt in diesem Fall einen negativen Buchungssatz an 
die Fibu ab. 

 
 
 
 
 
Vorschussrechnung erstellen: Beginn: ..........................................................Uhr 
 Ende: .............................................................Uhr 
 
 
 
 
 
 
Die Vorschuss- Rechnung könnte folgendes Aussehen haben: 
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COLLEGA TEST KANZLEI 

 

 
 
 
 

 
Herrn 
Max Mustermann 
Musterstrasse 10 
 
80333 München 
 
 Rechnung 

Mandant-Nr: 45678 
Rechnungs-Nr: 0054 
Rech. - Datum:  18.04.2002 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann 
 
hiermit erlauben wir uns, für unsere Bemühungen nach der ab 1. Januar 2002 geltenden 
Steuerberatergebührenverordnung zu berechnen: 
 
Tätigkeit Gegenstandswert

Anzahl
Satz 

Geb.-Rahmen 
Tab €

Pauschale

 
 

  

Vorschuss für Erstellung der  
Einkommensteuererklärung 2001 
  
 

USt:16%   
  

 1.000,00
0,00

Summe aller Positionen 1.000,00
Summe aller Pauschalgebühren nach §16 StBGebV 0,00
Nettosumme 1.000,00
Umsatzsteuer 16% aus € 1.000,00 160,00
Gesamtsumme 1.160,00
 
Wir bitten um Überweisung des Rechnungsbetrages auf eines unserer Konten. 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
COLLEGA TEST KANZLEI 
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Auftrag anlegen 
 
COLLEGA-Kanzlei überlässt es dem Anwender, ob er die Leistungserfassung und 
Honorarabrechnung auftragsorientiert oder ohne die Verwaltung von Aufträgen abwickelt. 
 
Warum?  
 
¾ Es gibt Kanzleien, die den angefallenen Zeitaufwand in bestimmten zeitlichen 

Perioden abrechnen (z.B. monatlich, vierteljährlich oder jährlich). Die in einer Periode 
verbrauchten Zeiten werden, unterteilt nach Mitarbeitern,  abgerechnet. Weitere 
Strukturen, wie eben z.B. die Zuordnung der Leistungen zu Aufträgen werden nicht 
gewünscht. 

¾ Bei einer derartigen Organisation wäre die zusätzliche Gliederung ein unnötiger 
zusätzlicher Arbeitsaufwand. 

¾ Der häufigere Fall ist, alle Leistungen in Aufträgen zu gliedern, diese abzurechnen 
und natürlich auch z.B. im Mehrjahresvergleich zu analysieren. 

¾ Eine gemischte Organisation ist möglich. Allerdings sind dann die auftragsorientierten 
Auswertungen unvollständig. 

  
Um eine einheitliche Struktur der Aufträge zu ermöglichen, wurden einige Standards im 
Programm vorbereitet, die der Anwender seinem Bedarf entsprechend abändern kann. 
 
Wir empfehlen, festzulegen, welche Mitarbeiter neue Aufträge anlegen dürfen. 
 
Das Anlegen und Verwaltung von wiederkehrenden Aufträgen (monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich und jährlich) ist möglich. 
 
Wir erstellen den Auftrag: 
 
Hierzu öffnen wir  Programme Aufträge/neu. 
 
Eingabe Mand. Nr. oder F4:     45678 
Eingabe Auftragsart oder F4 2401 
Eingabe Zeitraum oder F4 00 
Eingabe Jahr oder F4 01 
 
Die Auftragsnummer: 45678-2401/0001 wird vom Programm erzeugt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auftrag anlegen: Beginn: ..........................................................Uhr 
 Ende: .............................................................Uhr 
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Leistungen erfassen 
 
Es gibt die verschiedensten Organisationsformen. Einige Beispiele: 
¾ Jeder Mitarbeiter erfasst neben seiner Arbeit laufend seine Leistungen.  

Das wird wie folgt unterstützt: 
COLLEGA-Kanzlei wird bei Arbeitsbeginn geöffnet und bleibt dies während des ganzen 
Tages. Dann werden die Programme aufgerufen und auch wieder geschlossen, in 
denen gearbeitet werden soll. Immer, wenn eine Arbeit beendet ist, kehrt man über 
die Taskleiste zu COLLEGA-Kanzlei zurück und gibt dort seine Leistungen ein.  
Wir simulieren einen solchen Arbeitstag eines Mitarbeiters, in dem wir COLLEGA-Kanzlei, 
Programme/Leistungserfassung,  MS Word, FibuNet und VOKS öffnen. 

¾ Die Leistungen werden von den Mitarbeitern während des Tages notiert und am 
Abend eingetragen. 

¾ Die Leistungen werden zentral durch einen Mitarbeiter aufgrund der 
Tätigkeitsberichte der Mitarbeiter eingegeben. Diese Variante findet man bei 
Außendienst häufig vor. 

¾ Die Leistungen werden beim Mandanten auf Notebook erfasst und nach der 
Rückkehr in die Kanzlei automatisch auf den Kanzleiserver überspielt.  

 
Wir erfassen die Leistungen nach dem erstgenannten Beispiel: 
 
Bei dem Mitarbeiter 14 entstehen an dem Arbeitstag 23. April 2002 folgende Leistungen: 
 
Mand.Nr. F4 Name 

F4 
Auftrag 
F4 

Leistungsart 
F4 

Zeit Txt F4 Notiz Bem.Grudl 

45678   2401 3    
45678   2701 1   100000 
45678   2703 2   1125000 
Kanzlei (999)   9015 ,5 GebTChef   
050   2801 ,5    
010  Buchf 3300 1    
        
 
Nach Fertigstellung des Entwurfs  der Steuererklärungen werden diese vom Chef  
(Mitarbeiter 55) durchgesehen.  
 
Er hat ebenfalls Zeitaufwand von 1 Stunde und stellt fest, dass die Summe der pos. 
Einkünfte €1225000 beträgt. 
 
Diese Leistungen erfasst der Chef selbst. 
 
 
 
 
 
Leistungen erfassen: Beginn: ..........................................................Uhr 
 Ende: .............................................................Uhr 
 



Seite 7 
Workshop Leistungserfassung und Honorarabrechnung 

 
   

   
© 2002 Günter Hässel, WP/StB/RB  

COLLEGA e.V. 

Rechnung erstellen 
 
Die Steuererklärungen sind fertig. In der Kanzlei ist es üblich, mit der fertigen Arbeit auch 
sofort die Rechnung zu verschicken. 
 
Das hat den Vorteil, dass der Mandant die Rechnung, die er mit der Arbeit bekommt, eher 
akzeptiert als eine Rechnung, die Wochen später kommt. 
 
Für die Kanzlei hat dies den Vorteil, dass die Angelegenheit abgeschlossen ist. 
 
Wenn nachträgliche Leistungen für diesen Auftrag entstehen, die nicht separat abgerechnet 
werden sollen, können diese nachträglich dem Auftrag und der Rechnung zugewiesen 
werden. Sie werden dadurch in die Gesamtkalkulation eingebunden.   
 
Organisation: 
¾ Verschiedene Kanzleien haben das Erstellen der Rechnungen dem jeweiligen 

Sachbearbeiter zugewiesen, der dann den Entwurf seiner Arbeit und den Entwurf der 
Rechnung vorlegt. 

 
¾ Es gibt aber auch Kanzleien, in denen die Erstellung der Rechnungen durch einen 

eigens dafür verantwortliche Mitarbeiter erfolgt.  
 
¾ Bei überörtlicher Organisation werden die Leistungen der Niederlassungen an der 

Hauptstelle abgerechnet. Durch die überörtliche Datenreplikation stellt COLLEGA-Kanzlei 
die Daten an jedem Standort zur Verfügung.  

 
¾ Jede der Organisationsformen hat ihre Vor- und Nachteile. Bisher war es für mich 

nicht erkennbar, dass die Größe der Kanzlei für die eine oder andere Variante 
ausschlaggebend  war. 

 
¾ Mit COLLEGA-Kanzlei ist jede dieser Organisationsformen möglich. 

 
¾ Mischformen (z.B. die Buchführungshonorare werden zentral bearbeit, die 

Rechnungen für Steuererklärungen und Jahresabschlüsse dagegen von dem 
jeweiligen Sachbearbeiter),  werden von verschiedenen Kanzleien eingesetzt. 

 
¾ Fazit: Das Programm passt sich der Organisation der Kanzlei an und nicht 

umgekehrt. 
 
Wir erstellen die Rechnung: 
Programme/Rechnungen/neu. 
Auswahl des Mandanten. 
Auswahl des Auftrags. 
 
Danach lassen wir uns vom Programm führen. 
Wir ziehen die Vorschussrechnung ab, da sie inzwischen bezahlt wurde. 
Die fertige Rechnung lassen wir sofort ausdrucken. 
Die Rechnung könnte folgendes Aussehen haben: 
 
Rechnung erstellen: Beginn: ..........................................................Uhr 
 Ende: .............................................................Uhr 

COLLEGA TEST KANZLEI 
 



Seite 8 
Workshop Leistungserfassung und Honorarabrechnung 

 
   

   
© 2002 Günter Hässel, WP/StB/RB  

COLLEGA e.V. 

 
 
 
 

 
Herrn 
Max Mustermann 
Musterstrasse 10 
 
80333 München 
 
 Rechnung 

Mandant-Nr: 45678 
Rechnungs-Nr: 0055 
Rech. - Datum:  19.04.2002 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann 
 
hiermit erlauben wir uns, für unsere Bemühungen nach der ab 1. Januar 2002 geltenden 
Steuerberatergebührenverordnung zu berechnen: 
 
Tätigkeit Gegenstandswert

Anzahl
Satz 

Geb.-Rahmen 
Tab €

Pauschale

 
 

  

Gebühr für die Erstellung einer 
Einkommensteuererklärung 2001 
24 Abs. 1 Nr. 1 StBGebV 
 

1.225.000 
USt:16%

3,5/10 
1/10 - 6/10 

A 1.501,50
20,00

Gebühr für die Erstellung einer 
Steuererklärung, Anlage N: 
Überschussermittlung 2001 
27 Abs. 1 StBGebV 
 

100.000 
USt:16%

6,5/20 
1/20 - 12/20 

A 437,13
20,00

Gebühr für die Erstellung einer 
Steuererklärung, Anlage V: 
Überschussermittlung 2001 
27 Abs. 1 StBGebV 
 

1.125.000 
USt:16%

6,5/20 
1/20 - 12/20 

A 1.316,25
20,00

Abzgl. Vorschuß gemäß Rechnung-Nr. 
54 vom 18.04.2002  
  
 

 
USt:16%

  
  

 -1.000,00
0,00

Übertrag: 2.314,88
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Übertrag: 2.314,88

Summe aller Positionen 2.254,88
Summe aller Pauschalgebühren nach §16 StBGebV 60,00
Nettosumme 2.314,88
Umsatzsteuer 16% aus € 3.314,88 530,38
Umsatzsteuer 16% aus € -1.000,00 -160,00
Gesamtsumme 2.685,26
 
Wir bitten um Überweisung des Rechnungsbetrages auf eines unserer Konten. 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
COLLEGA TEST KANZLEI 

 
 
 
 
Fazit: 

• Wir haben eine Standardrechnung erstellt und ausgedruckt. Das betrifft die Mehrzahl 
der vorkommenden Fälle. 

• Es ist jederzeit möglich, das Aussehen aller Rechnungen (Kanzleistandard) oder das 
Aussehen einer einzelnen Rechnung (Designerrechnung) zu verändern. 

• Denn: Rechnungen werden in MS Word®  erstellt. Alle Funktionen, die MS Word 
bietet, stehen zur Verfügung. (Wenn Sie etwas ändern, speichern nicht vergessen!!) 

• Sie drucken Rechnungen auf Ihrem allgemeinen Briefpapier (z.B. mit Prägung). Oder 
Sie erstellen sich in MS Word®  ihren Briefkopf. Auch mit farbigem Ausdruck und 
eingebundenen Grafiken, den Sie dann für das Schreiben von Rechnungen 
verwenden. 
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Rechnung fakturieren und an Buchführung abgeben 
 
Bis zur Fakturierung kann eine Rechnung beliebig verändert werden. Es können weitere 
Leistungen einbezogen werden, die Zehntel können geändert werden, es können 
Zusatzhonorare abgerechnet werden. 
 
Zusammen mit der Fakturierung werden die Rechnungsendwerte an die Kanzlei- Fibu 
abgegeben (derzeit DATEV oder FibuNet).  
 
Die Rechnung kann danach nicht mehr verändert werden. Das entspricht GOB. 
 
Wenn die Rechnung geändert werden muss (z.B. weil der Mandant dies unabweislich 
verlangt), wird sie storniert. Damit wird auch eine Stornobuchungssatz für die Kanzlei- Fibu 
erzeugt. Es wird eine neue Rechnung erstellt und zusammen mit dem Stornobuchungssatz 
an die Kanzlei- Fibu abgegeben. 
 
  
Rechnung fakturieren: Beginn: ..........................................................Uhr 
 Ende: .............................................................Uhr 
 
 
 
Zwischenergebnis 
 

• Wir haben einen neuen Mandanten angelegt. 
• Wir haben ihm eine Vorschussrechnung erteilt. 
• Wir haben einen neuen Auftrag angelegt. 
• Die Leistungen des Auftrags wurden erfasst. 
• Eine Schlussrechnung wurde erstellt. 
• Alle Rechnungen wurden fakturiert und die Rechnungswerte an die Fibu übergeben. 

 
Sozusagen als Abfallprodukt haben wir die Daten für jedwede betriebswirtschaftliche 
Auswertung der Kanzlei zur Verfügung, wie wir nachfolgend sehen. Die Daten stehen auch 
nach Jahren noch für jede Art von Auswertungen zur Verfügung. Wir werden gleich sehen, 
welche Möglichkeiten es gibt. 
 
Ein weiteres Abfallprodukt ist, dass die Adresse des Mandanten gespeichert ist. Sie kann für 
Serienbriefe, Fristverlängerungen, elektronische Mandantenakte, Telefon und viele weitere 
Bearbeitungen und Auswertungen verwendet werden. 
Der Zeitaufwand hierfür liegt bei netto 10 Minuten. Wenn Sie das in entgangenem Umsatz 
ausdrücken, hat die ganze Prozedur etwa €10,-- gekostet bei einen Honorarstundensatz von 
€ 60,--. 
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ABC Liste: 
 
Welche Bedeutung unser Mandant 45678 für die Kanzlei hat, sehen wir in der ABC Analyse 
über alle Mandanten. 
 
Bitte, notieren Sie die Werte des Mandanten. 
 
Weitere Leistungen: 
 
Nach der Fertigstellung  der Steuererklärungen ist nochmals eine Stunde angefallen, weil 
Rückfragen des Mandanten beantwortet werden mussten. 
 
Je nach Honorarvertrag oder Honorarvereinbarung und Kanzleiübung werden diese Zeiten 
separat abgerechnet oder sind in dem bereits abgerechnete Honorar enthalten. In unserem 
Fall soll letzteres zutreffend sein. 
 
Wir erfassen für den Mitarbeiter 14 auf den Auftrag 45678-2402/0001 1 Std. Leistungsart 
2401, Text: Nochmalige Besprechung. 
 
Diese Leistungsart weisen wir der bereits fakturierten Rechnung zu. 
 
Nochmals: ABC Liste: 
  
Vergleichen Sie nun die neuen Werte des Mandanten mit den bisherigen. Der Unterschied 
besteht genau in den nachträglich angefallenen Leistungen von 1 Stunde. 
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Was vergleichen wir eigentlich? 
 
Stundensätze 
 
Für jeden Mitarbeiter wurden die L-Std-Sätze und HStd.-Sätze im Programm hinterlegt. Das 
Programm braucht diese Sätze, um bei der Leistungserfassung die Zeiten bewerten zu 
können. 
 
Der LStd- Satz ist der Selbstkostensatz für jeden Mitarbeiter. Hierunter wird der Kostensatz 
des Mitarbeiters für jede (produktive) Arbeitsstunde verstanden. 
 
Der HStd.-Satz ist der Satz der Honorarerwartung, also der Betrag, mit dem die Leistung 
des Mitarbeiters abgerechnet werden soll, um die gesamte Honorarerwartung der Kanzlei zu 
erfüllen. 
 
Beide Sätze sind auch bei der Abrechnung nach Zehnteln sehr wichtig, da durch deren Höhe 
eine dem entstandenen Aufwand entsprechende Abrechnung erfolgen kann (siehe bei, 
Rechnungen erstellen). 
 
Das Programm multipliziert bei der Leistungserfassung die jeweiligen Leistungszeiten mit 
den beiden Sätzen. Bei der Erstellung von Rechnungen und bei allen Auswertungen werden 
die Summen der beiden Sätze angezeigt. 
 
Je genauer die Werte ermittelt werden, um so zutreffender ist die Vor- und Nachkalkulation. 
Aus vielen Installationen wissen wir, dass beim ersten Einsatz des Programms COLLEGA-Kanzlei 
meist keine exakten Werte bekannt sind. Daher wird man sich zunächst mit Schätzungen 
behelfen müssen. Als Faustregel mag es gelten, als LStd.-Wert einen Bruchteil des 
Jahresbruttolohns eines Mitarbeiters (z.B. 1/1000 bis 1/1500) anzusetzen. Als HStd.-Wert 
kommt je nach Ermittlung des LStd.-Werts ein Zuschlag von 10% bis 100% zur Anwendung. 
 
Beispiele für LStd.- und HStd.-Sätze: 
Bezeichnung LStd.-Satz in EUR HStd.-Satz in EUR
Kanzleiinhaber  40,-- -  75,-- 75,-- - 150,--
Angestellte Berufsträger  25,-- -  50,-- 50,-- - 100,--
Qualifizierte Mitarbeiter  20,-- -  40,-- 40,-- -   80,--
Auszubildende  15,-- -  30,-- 30,-- -   60,--
 
Bei den vorstehenden Zahlen handelt es sich um Beispiele, von denen in der Praxis je nach 
Region und Kanzleimerkmalen deutliche Abweichungen bestehen. 
 
§ 13 StBGebV sieht als Zeitgebühren EUR 19 bis 46 je angefangene halbe Stunde vor. 
Daraus errechnet sich ein HStd.-Satz von EUR 38 bis 92. Das sind Sätze, die in der Praxis 
für qualifizierte Mitarbeiter, aber nicht für Berufsträger verrechnet werden.  
 
Die Beachtung der StBGebV und evtl. Abweichungen hiervon obliegen dem Anwender des 
Programms eigenverantwortlich.  
 
Abweichende Honorarvereinbarungen müssen nach § 4 StBGebV schriftlich getroffen 
werden. 
Das Programm ist frei von standesrechtlichen Beschränkungen. Allerdings werden die 
jeweiligen Bestimmungen der StBGebV bei der Erstellung von Rechnungen angezeigt (vgl. 
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Seite 18). Das Programm informiert über die Bestimmungen, lässt es aber zu, dass der 
Anwender abweichende Entscheidungen trifft. 
 
Gleichgültig, ob Sie Ihr Honorarwesen streng nach der StBGebV ausgerichtet haben oder ob 
Sie vollkommen frei von der StbGebV, z.B. nur nach Stundensätzen abrechnen: 
Sie bekommen von dem Programm hervorragende Hilfestellungen und Informationen für 
kostengerechte Abrechnungen im Rahmen Ihrer Kanzleikalkulation.  
 
Als häufigste Form trifft man eine Vermischung der beiden Abrechnungspraktiken an, z.B. 
„wenn die Zehntel nicht reichen“, müssen Zuschläge z.B. wegen Vorarbeiten, erwogen 
werden. Spätestens beim Erstellen der Rechnung können Sie entscheiden. Aber hierzu 
brauchen Sie zeitnah Daten – und die liefert Ihnen COLLEGA-Kanzlei. 
 



Seite 14 
Workshop Leistungserfassung und Honorarabrechnung 

 
   

   
© 2002 Günter Hässel, WP/StB/RB  

COLLEGA e.V. 

 
Qualifikation der Mitarbeiter 
 
Mit COLLEGA-Kanzlei ist es möglich, die Leistungen der Mitarbeiter entsprechend ihrer 
Qualifikation zu bewerten. 
 
Als Beispiel nehmen wir die Mitarbeiterin Alt Marie Luise: 
 

 
 
In dem Mitarbeiterstammdaten ist festgelegt, dass die Mitarbeiterin Selbstkosten von 40 EUR 
für jede produktive Stunde (LStd.Satz)verursacht. Der Kanzleiinhaber möchte ein Honorar in 
Höhe des LStd.Satz zuzüglich einen Aufschlag von 40% erzielen, das ist ein HStd.Satz von 
56 EUR. 
 
Jede von der Mitarbeiterin Alt im Programm Leistungserfassung eingebene Stunde wird mit 
diesen beiden Werten multipliziert. Bei allen Auswertungen werden die Ergebnisse aus den 
einzelnen Leistungen zusammengerechnet. 
 
Die Stundensätze können zu bestimmten Terminen, z.B. jeweils bei Gehaltsanpassungen, 
mit neuem Gültigkeitsdatum eingetragen werden. Das Programm kann  also an derartige 
Veränderungen angepasst werden. 
 
Immer häufiger kann beobachtet werden, dass Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikatio-
nen eingestellt und auch entlohnt werden. Eine Folge dieser Personalpolitik sollte sein, auch 
den Einsatz der Mitarbeiter entsprechend den meist teuer erkauften Fähigkeiten 
einzusetzen. 
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Daher haben wir in COLLEGA-Kanzlei die Möglichkeit geschaffen, für einzelne Leistungen 
abweichende Stundensätze zu hinterlegen: 
 

 
 
Die Mitarbeiterin Alt wurde eingestellt, um Jahresabschlüsse zu erstellen.  
Aufgrund ihrer Berufszugehörigkeit, ihrer Zeugnisse und des Eindrucks, den sie bei der 
Vorstellung machte, hielt der Kanzleiinhaber ein Gehalt von 40.000 EUR für angemessen. 
Die Mitarbeiterin wurde dringend benötigt. Ihre Gehaltsforderung von 50.000 EUR musste 
also akzeptiert werden, obwohl sie 25% über den Vorstellungen des Kanzleiinhabers lag. 
 
Entsprechend der obigen Faustregel hat der Kanzleiinhaber den LStd.Satz mit einem 
mittleren Divisor von 1.250 aus dem Jahresbruttogehalt ermittelt, das entspricht 40 EUR, der 
HStd.Satz wurde, wie oben erläutert, mit 140% = 56 EUR festgelegt. 
Diese beiden Stundensätze gelten für alle normalen Leistungen der Mitarbeiterin Alt mit 
Ausnahme von  
 
¾ Jahresabschlussarbeiten 
¾ Lohnarbeiten. 

 
„In Jahresabschluss bin ich super, von Lohn verstehe ich nichts“, sagte sie bei Ihrer 
Bewerbung. 
 
Also: 
Stundensätze für Jahresabschluss (Leistungsgruppe 35) + 25%. 
Stundensätze für Lohnarbeiten (Leistungsgruppe 34) – 12,5%. 
 
Das ergibt bei allen Kanzleikalkulationen folgendes Bild: 
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Das heißt, wenn die Mitarbeiterin Jahresabschlüsse (Leistungsart 3501) erstellt, muss sie 
das angemessene Gehalt zzgl. den Zuschlag von 25% verdienen. Dafür wird sie bei den 
Leistungen, die sie nach ihrer eigenen Aussage nicht beherrscht, entlastet, z.B. beim Lohn 
(Leistungsart 3401) um 12,5%. „Normale“ Leistungen (Einkommensteuererklärung 2401) 
werden mit dem durchschnittlichen Stundensatz bewertet. 
 
Wenn die Angaben der neuen Mitarbeiterin zutreffend sind und es auch gelingt, sie 
überwiegend für Jahresabschlussarbeiten einzusetzen, besteht die Möglichkeit, einer 
ohnehin nach kurzer Zeit (nach der Probezeit mehr Gehalt) erwarteten Gehaltserhöhung zu 
entsprechen. 
 
Wenn sie für die Erstellung von Lohnbuchführungen eingesetzt wird, entsteht für die Kanzlei 
zumindest ein kalkulatorischer Verlust, weil der LStd.-Satz geringer angesetzt wurde als er 
tatsächlich ist. 
 
Wenn die Mitarbeiterin für andere durchaus berufsübliche Leistungen eingesetzt wird (z.B. 
für die Erstellung einer Einkommensteuererklärung – Leistungsart 2401), entsprechen ihre 
Stundensätze dem Gehalt. Theoretisch entsteht kein kalkulatorischer Verlust. Da kann man 
beobachten, wohin die Reise geht. 
 
Eine detaillierte Auswertung ergibt sich aus dem Bericht Leistungsbearbeitung Mitarbeiter, 
Auswertung 5.0, eine Zusammenfassung nach Summe aus dem Bericht Statistik 7Q. 
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Zusammenfassung 
 
¾ Einmalig müssen die Eckdaten der Kanzlei ermittelt und eingegeben werden. 
¾ Die laufende Leistungserfassung verursacht weniger Aufwand als viele herkömmliche 

Methoden. 
¾ Die Erstellung von Rechnungen geht sehr rasch. 
¾ Alle sich aus den ohnehin zu erfassenden Daten ergebenden Parameter stehen 

jahrelang zur Verfügung für: 
¾ Nachkalkulation, 
¾ Mitarbeiterbewertung, 
¾ Mandantenbewertung, 
¾ Ermittlung von Kanzleischwerpunkten, Stärken und Schwächen. 

 
 
 
Merkmale des Programms COLLEGA-Kanzlei: 
 
¾ Aus der Praxis entwickelt. 
¾ Einfach zu bedienen. 
¾ Kurze Einarbeitungszeit. 
¾ Start schon nach Eingabe weniger Stammdaten. 
¾ Schnittstellen zu anderen Programmen 
¾ Einhaltung von Microsoft Standards 
¾ Weiterentwicklung nach den Wünschen der Anwender. 

 


